
317 Sachregister

Beiträge
- zur Sozialpflichtversicherung 1 

176
Bekämpfung

- disziplinwidriger Handlungen 
durch andere Maßnahmen als 
Ordstrbest. 8 4

- von Ordw. 8 1
Methoden zur wirksamen - von
Ordw. 8 19(1)

Bekanntmachung
- der VO zum Schutz der Kinder 

und Jugendlichen durch Aus
hang in öffentlichen Einrichtun
gen 18 17

- über die ab 1. Juli 1968 geltenden 
Straftatbestände außerhalb des 
Strafgesetzbuches 13

- von Beschlüssen örtlicher Volks
vertretungen und Räte über 
Rechtspflichten aus Ordstrbest. 
8 3(3)

Beschädigung öffentlicher - 12 2
Beschädigung von - 1 223 

Belästigung
- gegenüber Personen durch 

Rowdytum 1 215
Belehrung

- über Beschwerderecht im verein
fachten Verfahren 8 28 (2)

- über verletzte Rechtspflichten im 
vereinfachten Verfahren 8 28
(1)

- von Kindern und Jugendlichen 
über die schädliche Wirkung von 
Schund-, Schmutz- und jugend
gefährdenden Erzeugnissen 18 
4(3) 5

schriftliche oder mündliche - an
stelle von Ordstrm. 8 13 (4) 

Beleidigung 1 137 139
- militärischer Vorgesetzter oder 

Unterstellter 1 270

- wegen Zugehörigkeit zu einer an
deren Nation oder Rasse 1 140

Zuständigkeit bei der Behandlung 
von - als Verfehlung 7 3 

Benutzung
- von Publikationsorganen und 

Einrichtungen im Kampf gegen 
die DDR 1 106(2)

unbefugte - von Fahrzeugen 1 
201
unberechtigte - des Zeichens des 
Roten Kreuzes 1 281 
unberechtigte - von militärischen 
Fahrzeugen und Geräten 1 275 

Bereicherung 
persönliche - durch unbefugte 
Offenbarung und Erlangung wirt
schaftlicher Geheimnisse 1 172
(3)

Bereicherungssucht
Geldstrafe als Zusatzstrafe für - 1 
49

Bereitstellung
- von Fälschungsmitteln 1 175 

Bergbau
Bekämpfung von Ordw. im - 10 
Anl. 1 Z. 29 

Bergbehörde 
Oberste - 10 Anl. 1 Z. 29 

Berichte
unrichtige oder unvollständige An
gaben in - 1 171 

Beruf
—erlaubnis und - -ausübung in 

mittleren medizinischen Berufen 
sowie medizinischen Hilfsberufen 
9 Z. 12a

Ausnutzung —licher Tätigkeit zu 
verbrecherischem Diebstahl 1 
162 181
Ausübung —licher Tätigkeit trotz 
Beeinträchtigung durch Trunken
heit 1 200(2)


